gemeinde m arth

Baureglement

vom 8. Dezember 1991

Stand: 2. Juli 2024



Die Gemeindeversammlung, gestitzt auf das kantonale Planungs- und Baugesetz vom 14. Mai
1987 und Anderungen vom 8. Mai 1996 sowie die Vollzugsverordnung zum Planungs- und Bauge-

setz vom 2. Dezember 1997, beschliesst:

I. Zweck und Geltungsbereich

Art. 1

Das Baureglement bezweckt:

a) Die haushalterische und zweckmassige Nutzung des Bodens;

b) die geordnete bauliche Entwicklung der Gemeinde;

¢) die Wahrung und Férderung der Eigenart des Orts- und Landschaftsbildes;
d) die Sicherstellung von gesunden Umweltbedingungen.

Art. 2
! Das Baureglement und die Planungsmittel gelten fiir das ganze Gemeindegebiet.
2 Sje finden Anwendung auf die Errichtung und Anderung von Bauten und Anlagen.

3 Anderungen an Bauten und Anlagen liegen namentlich dann vor, wenn sie dusserlich
umgestaltet, erweitert, erheblich umgebaut oder einer neuen, baupolizeilich bedeutsa-
men Zweckbestimmung zugefiihrt werden.

* Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des {ibrigen kommunalen sowie kantonalen
und eidgendssischen Rechts.

I1. Planungsmittel

Art. 3

Planungsmittel sind:  a) Baureglement
b) Zonenplane
¢) Kernzonenplan Arth
d) Erschliessungspléane
e) Gestaltungsplane
f) Planungszonen
g) Richtplane

Art. 4

! Die Gemeindeversammlung erlasst einen Zonenplan, der das Gemeindegebiet in Zo-
nen verschiedener Nutzungsarten einteilt, und einen Erschliessungsplan.

2 Die Zonen sind dargestellt im: Zonenplan Siedlungsbereich (Arth, Oberarth, Goldau)
1:5'000, Zonenplan ausserhalb Siedlung 1:10'000, Zonenplan Rigi 1:2'500, Kernzonen-
plan Arth 1:1'000 und Schutzzonenplan 1:10'000.
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Art. 5

! Der Richtplanentwurf ist wahrend 30 Tagen offentlich aufzulegen, bevor der Gemein-
derat darliber beschliesst.

2 Wahrend der Auflagefrist kann sich jedermann dazu schriftlich beim Gemeinderat
aussern. Der Gemeinderat hat zu den Einwendungen Stellung zu nehmen.

III1. Allgemeine Bauvorschriften
A. Erschliessung

Art. 6

Die Groberschliessung des Baugebietes Rigi obliegt den Grundeigentiimern. Die Ge-
meinde kann an die Baukosten Beitrage leisten.

B. Gestaltung, Schutz des Orts- und Landschaftsbildes

Art. 7

! Bauten und Anlagen sind hinsichtlich ihrer Gesamterscheinung, ihrer Einzelheiten
und Proportionen so zu gestalten, dass zusammen mit der bestehenden Uberbauung
eine gute Gesamtwirkung erzielt und die Schénheit und Eigenart des Orts- und Land-
schaftsbildes gewahrt und geférdert wird.

2 An die Gestaltung von Bauten sind erhohte Anforderungen zu stellen:

a) in der Kernzone 1 Arth und Kernzone 2 Arth;

b) in der Kernzone

c) im Sichtbereich von kiinstlerisch oder geschichtlich wertvollen Statten, Bauten und
Bauteilen;

d) im Bereich des Zugersees;
e) im Baugebiet Rigi.

Art. 8

Aussen- und Parabolantennen, Reklamen und dhnliche Einrichtungen (wie Schilder,
Warenautomaten, Beleuchtungseffekte usw.) sind bewilligungspflichtig und nur ge-
stattet, wenn sie die bauliche Umgebung und das Orts- und Landschaftsbild nicht be-
eintrachtigen.

C. Konstruktion und Hygiene

Art. 9

1 Bei der Erstellung von Wohnbauten ist auf die Besonnung und Belichtung Riicksicht
zu nehmen.

2 Bewohnbare Rdume haben eine Fensterfliche von mindestens 10%, bewohnter
Dachraum von mindestens 6% der Bodenflache aufzuweisen.
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Art. 10

Bei Neubauten missen Wohn- und Schlafréume eine Bodenflache von mindestens
zehn Quadratmeter und eine lichte Hohe von wenigstens 2.30 m aufweisen. Bei nicht
waagrechter Decke ist das Mindestmass der Raumhohe (ber mindestens 6 m? der Bo-
denflache einzuhalten.

Art. 11

! Bei Mehrfamilienhdusern ist pro Wohnung ein Abstellraum von mindestens 5 m? vor-
zusehen.

2 Zudem sind in Mehrfamilienhdusern in der Néhe des Haus- oder Kellereinganges aus-
reichende Abstellméglichkeiten fiir Kinderwagen, Spielgerate, Fahrrader oder derglei-
chen sowie Kehrichtbehalter zu erstellen.

Art. 12

Alle Rdume sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung und dem Stand der Technik
gegen Schall, Warmeverlust und Feuchtigkeit ausreichend zu isolieren.

Art. 13

1 Beim Neubau von Mehrfamilienhdusern mit vier und mehr Wohnungen hat die Bau-
herrschaft auf privatem Grund genligend besonnte und abseits des Verkehrs liegende
Kinderspielplatze anzulegen, die ein Mindestmass von 10% der zu Wohnzwecken an-
rechenbaren Bruttogeschossflache aufzuweisen haben.

2 Kinderspielplatze diirfen, solange die Wohnungen benutzt werden, nicht zweckent-
fremdet werden. Kinderspielplatze sind mit Anlagen (mindestens mit Sandkasten,
Schaukel oder dergleichen) zu gestalten und teilweise mit Hartbeldgen zu versehen.

Art. 14

! Ist die Erstellung der erforderlichen Spielpldtze auf privatem Grund nicht mdoglich
oder unzumutbar, so hat die Bauherrschaft eine Ersatzabgabe an die Gemeinde zu
leisten, die fir den Bau und Betrieb 6ffentlicher Spiel- und Erholungsflachen zu ver-
wenden ist.

2 Die Ersatzabgabe betragt je Quadratmeter auszuweisender Kinderspielflache

Fr. 500.--. Diese andert sich jedes Kalenderjahr nach dem Punktestand vom Oktober
des Vorjahres des Luzerner Baukostenindexes. Als Basis gilt der 1. Oktober 1989 mit
113.4 Punkten.

Art. 15

! Den einzelnen Nutzungszonen werden in Art. 30 Empfindlichkeitsstufen geméass den
Larmschutzvorschriften zugeordnet.

2 Es werden unterschieden: nicht stérende, massig stérende und stark stérende Be-
triebe.

3 Als nicht storend gelten Betriebe, die ihrer Funktion nach in Wohnquartiere passen
und keine erheblich grésseren Auswirkungen entfalten, als sie aus dem Wohnen ent-
stehen.
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4 Als massig storend gelten Betriebe mit Auswirkungen, die im Rahmen herkommlicher
Handwerks- und Gewerbebetriebe gefiihrt werden. Die Auswirkungen haben sich auf
die Ublichen Arbeitszeiten wahrend des Tages zu beschrénken und dirfen nur vor-
Ubergehend auftreten. Betriebe mit weitergehenden Auswirkungen gelten als stark
storend.

Art. 16

! Bauarbeiten sind ohne (iberméssige Einwirkungen von Larm, Staub und lastigen Ge-
rtichen auszufiihren. Bei Unumganglichkeiten von solchen Einwirkungen kann der Ge-
meinderat zeitliche Bauarbeitsbeschrankungen anordnen.

2 Die Bauherrschaft hat die zum Schutze der Anwohner und Strassenbenditzer erfor-
derlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

D. Verkehrssicherheit

Art. 17

1 Bei Neu- und wesentlichen Erweiterungsbauten sowie bei erheblichen Anderungen in
der Zweckbestimmung einer Baute sind auf privatem Grund Abstellplatze fiir Motor-
fahrzeuge zu errichten.

2 Bei Mehrfamilienhausern missen pro hundert Quadratmeter der anrechenbaren
Bruttogeschossflache, mindestens aber pro Wohnung 1,5 Abstellplatze vorhanden
sein. Bei Einfamilienhdusern sind zwei Abstellplatze erforderlich.

3 Bei Gewerbe-, Dienstleistungs- und Industriebauten bestimmt der Gemeinderat nach
Massgabe der Zahl der Betriebsangehdrigen und des Publikumandranges die Zahl der
Abstellplatze.

4 Garagenvorplatz und Zufahrten dirfen nicht in die Berechnung der Abstellplatze ein-
bezogen werden.

> Ohne Bewilligung des Gemeinderates diirfen keine Abstellplatze ihrem Zweck ent-
fremdet werden.

Art. 18

! Ist die Erstellung der erforderlichen Anzahl Abstellplatze auf privatem Grundstiick
nicht mdglich oder unzumutbar, so hat die Bauherrschaft eine Ersatzabgabe an die
Gemeinde zu leisten, die fir den Bau und Betrieb 6ffentlicher Parkierungsanlagen zu
verwenden ist.

2 Die Ersatzabgabe je Abstellplatz betragt Fr. 6'000.--. Sie andert sich jedes Kalender-
jahr nach dem Punktestand vom Oktober des Vorjahres des Luzerner Baukosteninde-
xes. Als Basis gilt der 1. Oktober 1989 mit 113.4 Punkten.

Art. 19

! Die Strassenausfahrten sind Ubersichtlich zu gestalten. Die den Verkehrsverhaltnis-
sen angemessene Sicht darf weder durch Bauten, Mauern, Einfriedungen, andere An-
lagen oder Pflanzen behindert werden.

2 Ausfahrten dirfen 3 m vor dem Strassenrand ein Gefalle von hdchstens 3% aufwei-
sen.
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3 Strasseneinfahrten sind beidseitig mit Einlenkern von 4 m Radius ab Fahrbahnrand
anzulegen.

4 Bei jeder Garage ist ein Vorplatz von wenigstens 5.50 m Tiefe vorzusehen, ohne
Trottoir- oder Fahrbahnflache zu beanspruchen.

Art. 20

! Gegenliber Strassen ist ein Mindestabstand ab Fassade zum Strassen- bzw. Trottoir-
rand von 4 m einzuhalten. Vorbehalten bleibt die kantonale Strassengesetzgebung
oder allfallige Baulinien.

2 Uber die Fassade vorspringende Gebaudeteile von maximal 1.50 m Ausladung sind
im Abstandsbereich zuldssig.

E. Stellung und Dimension der Bauten

Art. 21

! Die Ausniitzungsziffer ist die Verhaltniszahl zwischen der anrechenbaren Bruttoge-
schossflache der Gebaude und der anrechenbaren Landflache.

2 Als anrechenbare Bruttogeschossflache gilt die Summe aller ober- und unterirdischen
Geschossflachen einschliesslich Wandquerschnitte, jedoch ohne Fassadenmauerwerk.

3 Davon werden nicht angerechnet und daher in Abzug gebracht:

a) alle dem Wohnen und dem Gewerbe nicht dienenden oder nicht verwendbaren Fla-
chen, wie z.B. zu Wohnungen gehdrende Keller- sowie Estrichraume, Ventilations-
und Klimaanlagen, Gemeinschafts- und Bastelrdume in Mehrfamilienhdusern;

b) nicht gewerblichen Zwecken dienende Einstellrdume fiir Motorfahrzeuge, Velos,
Kinderwagen usw.;

c) Korridore, Treppen und Lifte, die ausschliesslich nicht anrechenbare Raume er-
schliessen;

d) offene Erdgeschosshallen, liberdeckte offene Dachterrassen;

e) offene ein- und vorspringende Balkone, sofern sie nicht als Laubengange dienen;

f) unterirdische gewerbliche Einstellrdume fiir Motorfahrzeuge und Lagerraume, die
weder publikumsoffen noch mit Arbeitsplatzen belegt sind;

g) Raumteile unter einer lichten Héhe von 1.50 m.

“ Die anrechenbare Landflache ist die Flache der von der Baueingabe erfassten, noch
nicht ausgenitzten Grundstiicke und Grundstiickteile. Zur anrechenbaren Landflache
zéhlen nicht:

a) die fir eine hinreichende Erschliessung notwendige Fahrbahnflache, ohne Hauszu-
fahrten;

b) Flachen projektierter 6ffentlicher Verkehrsanlagen;
c) Wald und Gewasser.

> Bei nachtraglicher Unterteilung oder Verkleinerung eines Grundstiickes oder der Ver-
einigung mehrerer Grundstlicke darf die hdchstzuldssige Ausnitzungsziffer der ur-
spriinglichen und neuen Parzelle nicht tberschritten werden. Bei Reihenhausliberbau-
ungen, Terrassensiedlungen, Gesamtiiberbauungen aufgrund eines Gestaltungsplanes
ist die Ausnitzungsziffer gesamthaft einzuhalten, ohne Aufteilung der Parzelle in Ein-
zelgrundstticke. Diese Beschrankung kann der Gemeinderat im Grundbuch anmerken
lassen.
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¢ Die anrechenbare Landflache von angrenzenden oder in zweckméssigem Zusammen-
hang stehenden Grundstticken innerhalb der gleichen Zone kann durch einen Dienst-
barkeitsvertrag in Abweichung von den Parzellengrenzen verlagert werden. Die Dienst-
barkeit ist im Grundbuch einzutragen und kann nur mit Zustimmung des Gemeindera-
tes geldscht werden.

Art. 22

! Fiir die Berechnung der Geschosszahl ist die Anzahl der Vollgeschosse massgebend.

2 Es werden unterschieden:

a) Vollgeschosse

b) Untergeschosse

c) Dach- oder Attikageschosse.

3 Das Untergeschoss zahlt als Vollgeschoss, wenn es mit mehr als 60% seiner Aussen-
flache aus dem gewachsenen Terrain hinausragt. Liegt das gestaltete Terrain tiefer als
das gewachsene, ist auf das gestaltete abzustellen.

4 Das Dach- oder Attikageschoss gilt als Vollgeschoss, wenn die anrechenbare Brutto-
geschossflache (Art. 21 Abs. 3, lit. g) mehr als 75% der Grundflache des darunterlie-
genden Vollgeschosses betragt.

Art. 23

! Als Firsthéhe gilt das Mass vom ausgemittelten gewachsenen Boden in der Fassa-
denmitte bis zum hdchsten Punkt der Dachkonstruktion bzw. des Attikageschosses.

2 Bei in der Hohe gestaffelten Bauten wird die Firsthohe jedes Baukorpers gesondert
bestimmt.

Art. 24

! Als Gebaudelange gilt die langste Fassadenabmessung.

2 Bei abgesetzten und gegliederten Fassaden bemisst sie sich nach der senkrechten
Projektion auf eine Parallele zur Hauptfassade.

3 Die zonengemasse Gebaudeldnge gilt fiir Einzel- und Reihenbauten.
4 Nebenbauten fallen fiir die Bemessung der Gebdudeldnge nicht in Betracht.

Art. 25

! Gegenliber fliessenden und offenen Gewdssern ist ein Abstand von 5 m ab Fassade
einzuhalten. Uber die Fassade vorspringende Gebdudeteile von maximal 1.50 m Ausla-
dung sind im Abstandsbereich zuldssig.

2 Der Abstand wird von der oberen Boschungskante aus gemessen.
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Art. 26

! Misst eine Gebaudeseite in den Wohn- oder Wohn- und Gewerbezonen mehr als
22 m, so vergrdssert sich deren Grenzabstand um einen Viertel der Mehrlange, jedoch
héchstens um 5 m.

2 Bei versetzten, geschweiften oder schief zur Grenze stehenden Bauteilen kann ein
Flachenausgleich erfolgen. Dabei darf der Mehrldngenzuschlag teilweise unterschritten
werden, wenn die dem Gebdude senkrecht vorgelagerte Grundstiickflache der sich aus
dem Mehrléangenzuschlag ergebenden Freiflache entspricht.

Art. 27

' Der Zusammenbau von ein- und mehrgeschossigen Bauten Uber die Grenze bis zur
zonengemassen Hochstlange ist zuldssig, wenn das Grenz- oder Uberbaurecht durch
einen Grundbucheintrag sichergestellt ist.

2 Bei zeitlich getrennter Ausfiihrung der Bauten ist die auf die Grenze gestellte Fas-
sade entsprechend zu gestalten.

Art. 28

In der Kernzone sowie in der Kernzone 1 Arth ist die geschlossene Bauweise gestattet,
in der Kernzone 2 Arth nur entlang der obligatorischen Baufluchten.

Art. 28a

Baulinien dienen der Raumsicherung fiir kiinftige Vorhaben und gehen anderen Ab-
standsvorschriften vor. An bestehenden Bauten und Anlagen, welche (iber die Baulinie
hinausragen, durfen grundsatzlich nur noch die zum Unterhalt erforderlichen Arbeiten
vorgenommen werden. Uber die Baulinie hinausragende ober- und unterirdische Bau-
teile sind jedoch weiterhin mdglich, soweit sie mit dem Zweck der jeweiligen Baulinie
vereinbar sind.

Art. 29

! Dachausbauten zu Wohn- oder Gewerbezwecken sind unabhangig der Ausniitzungs-
ziffer und der Geschosszahl in denjenigen Gebauden zuldssig, die vor dem 16. Oktober
1970 erstellt worden sind. Dabei dirfen die bestehenden Gebaudekonturen mit Aus-
nahme von Dachlukarnen, Dachfenstern oder einspringenden Balkonen, nicht veran-
dert werden.

2 Die Vorschriften fiir Abstell-, Kinderspiel- und Motorfahrzeugabstellplatze gelten sinn-
gemass.
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IV. Zonenvorschriften

Art. 30

! Das Gemeindegebiet ist in folgende Zonen eingeteilt:

a) Bauzonen

- Kernzone 1 Arth

- Kernzone 2 Arth

- Kernzone

- Wohnzone mit 1 Geschoss

- Wohnzone mit 2 Geschossen

- Wohnzone mit 2 Geschossen niedriger Ausniitzung
- Wohnzone mit 3 Geschossen

- Wohnzone mit 4 Geschossen

- Wohn- und Gewerbezone mit 2 Geschossen
- Wohn- und Gewerbezone mit 3 Geschossen
- Wohn- und Gewerbezone mit 4 Geschossen
- Gewerbezone

- Industriezone

- Intensiverholungszone Camping

- Intensiverholungszone Schiessanlage

- Grlinzone

- Bauzone ohne Hochbauten

- Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen

- offene Bauzone

- Verkehrszone

b) Nichtbauzonen
- Verkehrsflache

- Landwirtschaftszone

- Schutzzonen

- Skiabfahrtszone

- Zone flr Materialgewinnung und Materialablagerung

c) Ubrige Gebiete
- Ubriges Gemeindegebiet

- Reservegebiet

d) Sonderzonen

- Sonderzone Tierpark
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2 Fur die Zonen gilt:

Art. K1 K2 K w1 w2 W2a WG2 w3 W4 G I IE

BR OBA WG3 WG4 SCH

22 Vollgeschoss- 3@ 46) - 1 2 2 2 3 4 - - 2
zahl

21 Ausniitzungs- - -- -- 0.30 0.45 0.30 0.45 0.65 0.75
ziffer

33 mit Gewerbe- -- - - - -- -- 0.55 0.75 0.85 -- -- 0.55
nutzung 20%

24 Gebaudelange -- - - 20 30 30 30 40 50 -- -- 30
inm
Gebaudehohe 11@ 140 - 4 7 7 7 11 14 14 14 7
inm

23 Firsthéhe in m 142 170 - 7 10 10 10 14 17 17 17 10

26 Mehrldngenzu- -- X X X X X X X
schlag

Empfindlichkeitsstufen gemass Larmschutzverordnung (LSV)

II = nicht storend III = massig stoérend IV = stark stérend

(1) Von der Larmschutzverordnung (LSV) abweichende Empfindlichkeitsstufen (ES) werden im Zonenplan bezeichnet.
(2) Maximal 4 Vollgeschosse und Geb&dudehdhe bis 14 m und Firsthdhe bis 17 m sind nur unter Beriicksichtigung von Art. 31d zuldssig.

(3) Maximal 5 Vollgeschosse und Gebaudehthe bis 17 m und Firsthéhe bis 20 m sind nur unter Berticksichtigung von Art. 31e zuléssig.

Art. 31

! Die Kernzone bezweckt die Bildung und Erneuerung von Ortskernen; zuldssig sind Kernzone
Wohnungen, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe.

2 Der Abbruch von Bauten ist zuldssig, wenn entweder Gewéhr fiir eine neue Uberbau-
ung besteht oder die Freihaltung des betreffenden Grundstiickes das Ortsbild und die
bauliche Umgebung nicht beeintrachtigen.

3 Schiitzenswerte Bauten, Baugruppen und Ortsbilder sind zu erhalten und zu férdern.

4 Bei Bauten innerhalb der Kernzone mit gegeniiberliegenden Nebenfassaden ohne
Fenster flir Wohn- und Arbeitsrdume kann der Grenzabstand bis auf 2 m reduziert
werden.

Art. 31b
! Die Kernzone 1 Arth (K1) bezweckt den Erhalt sowie die Pflege und Weiterentwick- Kernzonen 1 und
lung des Dorfkerns Arth mit seinen ortsbildpréagenden Strukturen, Bauten und Ensem- r2n 2&2:3@;%; )
bles. Die Kernzone 1 Arth ist fiir Wohnbauten, touristische sowie kulturelle Bauten und 00,

Anlagen, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe und Verwaltungsbauten bestimmt.

2 Die Kernzone 2 Arth (K2) bezweckt funktional und baulich die Erweiterung des Dorf-
kerns von Arth. Die Bauten sind so zu gestalten, dass sich ein stadtebaulich guter
Ubergang zur Kernzone 1 Arth ergibt. Die Kernzone 2 Arth ist fiir Wohnbauten, touris-
tische sowie kulturelle Bauten und Anlagen, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe
und Verwaltungsbauten bestimmt.

3 Neu- und Umbauten haben in den Kernzonen 1 und 2 Arth erhdhten gestalterischen
Anforderungen zu gentigen. Sie sind beziiglich Grésse, Anordnung und Stellung, Fas-
sadengestaltung, Form, Farbwahl, Materialien und Umgebungsgestaltung gut ins
Quartier- und Strassenbild einzufiigen.
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4 Die Bewilligungsbehorde kann Fachpersonen fiir die Beurteilung und Begleitung bei-
ziehen und Gutachten einholen, wenn ein Bauvorhaben das erfordert.

> Im Kernzonenplan Arth 1:1000 sind erganzend zum Zonenplan weitere Inhalte fest-
gesetzt.

Art. 31c

! Fiir Bauten innerhalb der Kernzone 1 und 2 Arth gelten gemass Kernzonenplan Arth  Kernzonenplan
im Mst. 1:1000 folgende Bestimmungen: Arth: Festsetzun-

a) Bautyp A: Bauten der Klassierung A sind schiitzenswerte Bauten. Sie diirfen nur gen
unter Beibehaltung des Gebaudeprofils saniert und umgebaut werden. Abweichun-
gen koénnen bewilligt oder angeordnet werden, wenn dies im Interesse der Wohn-
hygiene oder des Ortsbildschutzes liegt. Vorbehalten bleibt bei KSI Objekten das
Ergebnis der Beurteilung von Umbauprojekten durch die kantonale Denkmalpflege.

b) Bautyp B: Bauten der Klassierung B sind erhaltenswerte und ortsbild-pragende
Bauten. Sie dirfen unter Beibehaltung des bisherigen Gebaudeprofils saniert und
umgebaut werden. Ersatzbauten sind nur méglich, wenn aus Griinden einer fehlen-
den bauhistorischen oder ortsbildpragenden Relevanz, einer mangelhaften Bausub-
stanz, oder einer mangelnden Wohnhygiene ein Weiterbestand nicht mdglich oder
nicht zumutbar ist, was im Rahmen einer Vorabklarung nachzuweisen ist. Ersatz-
bauten miussen in Bezug auf das Ortsbild (z. B. Stellung der Bauten, Volumen, Gas-
senbildung, Fassadengestaltung, Materialisierung, Dachform und den Aussenraum)
die Qualitaten beibehalten oder verbessern.

¢) Um- und Neubauten der nicht speziell bezeichneten Gebdude sowie Neubauten auf
den nicht Gberbauten Flachen haben sich gut ins Ortsbild einzuordnen. Um- und
Neubauten sind in Ubereinstimmung mit der ortsbaulichen Gesamtwirkung und der
Beachtung der Bauweise (Art. 31d und Art. 31e) zu realisieren.

d) Obligatorische Bauflucht: Die wesentlichen Teile der Gebaudefassade sind auf der
festgelegten obligatorischen Bauflucht, jedoch héchstens 1.5 m dahinter, zu ver-
wirklichen. Die obligatorische Bauflucht geht den kommunalen und kantonalen
Grenz-, Gebaude- und Strassenabstandsbestimmungen vor.

e) Die im Kernzonenplan Arth bezeichneten wichtigen Platze und Aussenraume sind
zu erhalten. Die Bewilligung eines Bauvorhabens im Bereich dieser Festsetzung be-
darf einer sorgfaltigen Interessenabwagung nach Art. 3 RPV. Dabei sind auch alter-
native Standorte zu prifen, um das Schutzobjekt grosstmoglich zu schonen.

Art. 31d

! Es sind je nach Eignung des Baugrundstiicks maximal 3 Vollgeschosse zuldssig. Eine ~ Kernzone 1 Arth:
Erhéhung auf maximal 4 Vollgeschosse kann unter Beachtung der Voraussetzungen Besondere Best-
gemass Art. 31f bewilligt werden. Zusatzlich ist ein Dachgeschoss mit den Maximal- mmungen
massen nach Baureglement gestattet.

2 Die Dacher sind beziiglich Form, Bedachungsart, Material und Farbgebung dem
Quartierbild anzupassen. Dachaufbauten sind auf maximal ein Drittel der Fassaden-
ldange beschrankt. Dacheinschnitte sind nur gegenliber der strassenabgewandten Seite
und maximal ein Drittel der Fassadenlange gestattet.

3 Bei Bauten innerhalb der Kernzone 1 Arth mit gegeniiberliegenden Nebenfassaden
ohne Fenster fiir Wohn- und Arbeitsraume kann der Grenzabstand bis auf 2 m redu-
ziert werden. Eine Ausnahmebewilligung nach § 73 PBG ist nicht erforderlich.
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Art. 31e

! Es sind je nach Eignung des Baugrundstiicks maximal 4 Vollgeschosse zuldssig. Eine  Kernzone 2 Arth:
Erhdhung auf maximal 5 Vollgeschosse kann unter Beachtung der Voraussetzungen Besondere Best-
gemass Art. 31f bewilligt werden. Zusatzlich ist ein Dachgeschoss mit den Maximal- immungen
massen nach Baureglement gestattet.

2 Die Dacher sind beziiglich Form, Bedachungsart, Material und Farbgebung dem
Quartierbild anzupassen. Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind auf maximal ein
Drittel der Fassadenldnge beschrankt.

3 Gegenliber benachbarten Zonen sind die ordentlichen Grenzabsténde gemaéss § 60
ff. PBG einzuhalten. Gegentiber der Kernzone 1 Arth sowie innerhalb der Kernzone 2
Arth gilt Art. 31d Abs. 3 sinngemass.

Art. 31f

! Abweichungen gegeniiber den Festsetzungen im Kernzonenplan Arth und im Bau- Abweichungen
reglement kdnnen bewilligt werden, sofern eine bessere Gesamtlésung in Bezug auf geAr?tzhone 1 und
das Ortsbild, Stellung der Bauten, Fassadengestaltung, Dachform und Aussenraume

nachgewiesen wird.

2 Fur die Beurteilung der Abweichungen ist ein qualifiziertes Planungsverfahren not-
wendig. Die Bauherrschaft muss neben den zum Verstandnis erforderlichen Planunter-
lagen auch ein Arbeitsmodell abgeben.

3 Unter qualifiziertem Planungsverfahren wird ein Projektwettbewerb (SIA 142) oder
ein Studienauftrag (SIA 143) mit mindestens 3 Projektvorschlagen verstanden. Fir
Einzelparzellen bis 500 m? kann alternativ ein Workshopverfahren mit einem Projekt-
verfasser und einem unabhangigen Beurteilungsgremium durchgefiihrt werden.

4 Nach Anhorung der Bauherrschaft entscheidet die Bewilligungsbehérde das jeweilige
Verfahren, das Beurteilungsgremium und die Beurteilungskriterien. Das Verfahren wird
durch Vertreter der Gemeinde und die kantonale Denkmalpflege begleitet. Die Vertre-
ter der Gemeinde diirfen nicht dem Gemeinderat angehdren.

Art. 32

! Die Wohnzone soll ruhige und gesunde Wohnverhaltnisse gewdhrleisten. Wohnzone
2 Nicht stérende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe sind zugelassen.

3 In der Wohnzone W1 und W2 sind Ein- und Zweifamilienhduser sowie Reiheneinfa-
milienhduser gestattet.

* Die Ubrigen Wohnzonen sind vornehmlich fiir Mehrfamilienhauser bestimmt.

> Terrassenhauser ab vier Vollgeschossen sind im Rahmen eines Gestaltungsplanes
gestattet.

Art. 33

! In der Wohn- und Gewerbezone sind Wohnbauten und hdchstens massig storende Wohn- und Ge-
Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe zugelassen. werbezone

2 Die Ausnitzung darf um 0,1 erhéht werden, wenn mindestens 20 Prozent der anre-
chenbaren Bruttogeschossflache dauernd flir Gewerbe- und Dienstleistungszwecke ge-
nutzt werden.
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3 Die Nutzungsbeschrankung ist als 6ffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrankung im
Grundbuch anzumerken.

4 Bauten und Anlagen sind in Bezug auf Gliederung der Fassaden, Dachneigung, Mate-
rialwahl und Farbgebung so zu gestalten, dass der Charakter eines Wohnquartiers er-
halten bleibt.

> In der WG2-Zone St. Adrian bleiben die Wohnnutzungen auf das betriebsnotwendige
Mass beschrankt.

Art. 34

! Die Gewerbezone ist fiir gewerbliche, industrielle und der Dienstleistung dienende
Betriebe, die héchstens massig stdren, bestimmt. Wohnbauten sind nur fiir den Be-
triebsinhaber oder fiir betriebsnotwendig an den Standort gebundenes Personal zulds-
sig.

2 Fiir technisch bedingte Bauten (Kamine, Silos usw.) kann der Gemeinderat grossere
Gebaudehohen zulassen, sofern die bauliche Umgebung und das Orts- und Land-
schaftsbild nicht beeintrachtigt werden.

3 Innerhalb der Gewerbezone kann der Grenzabstand bis auf 3 m reduziert werden.

Art. 35

! Die Industriezone ist fiir gewerbliche und industrielle Betriebe bestimmt. Wohnbau-
ten sind nur flr betriebsnotwendig an den Standort gebundenes Personal zulassig.

2 Art. 34 Abs. 2 und 3 ist anwendbar.

3 Industriebauten sind gegentiber den angrenzenden Zonen durch geeignete Anpflan-
zungen abzuschirmen.

Art. 36

! Die Intensiverholungszone C (= Camping) bezweckt den Betrieb von 6ffentlichen
Campingplatzen. Gestattet ist das Aufstellen von Wohnwagen und Zelten sowie die Er-
richtung der betriebsnotwendigen infrastrukturellen Bauten und Anlagen. Dabei sind
die Anliegen des Ortsbild- und Landschaftsschutzes zu berticksichtigen.

2 Die Intensiverholungszone SCH (= Schiessanlage) ist fiir den Betrieb einer Schiess-
anlage (25-/50-m) bestimmt.

Art. 36a

! Die Zone ist fiir die Ablagerung von unverschmutztem Aushub- und Ausbruchmate-
rial, wie es bei Hoch- und Tiefbauarbeiten, Tunnel-, Kavernen- und Stollenbauten an-
fallt, bestimmt.

2 Fur die Dauer der Ablagerung sind zudem folgende Aktivitdten gestattet:

- Abbau von Steinen, Kies, Erde und anderen Rohstoffen;

- Zwischenlagern und Umschlagen von unverschmutztem Aushubmaterial im Sinne
der BUWAL Aushubrichtlinien 1999 sowie von Steinen, Kies und Erde;

- Aufbereitung von solchem Material, welches gemass vorliegender Bestimmung ab-
gebaut oder zwischengelagert werden darf, so insbesondere das Sortieren und
Brechen;

- Erstellen und Betrieb der betriebsnotwendigen Bauten und Anlagen.

Gewerbezone

Industriezone

Intensiverho-
lungszonen
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3 Die Materialablagerung ist landschaftsschonend vorzunehmen. Die endgiiltige Gestal-
tung des Gelandes nach Abschluss der Materialablagerung ist in der Baubewilligung
festzulegen. Bei der Rekultivierung sind die Interessen des Natur- und Landschafts-
schutzes zu berlicksichtigen.

*Nach Vollendung der Ablagerung ist das Areal wieder der landwirtschaftlichen Nut-
zung zuzufuihren.

Art. 37
A. Allgemein
! Diese Zone umfasst das Tierparkareal und ist fiir dessen Erhaltung und Weiterent- Sonderzone Tier-
wicklung bestimmt. park

2 Es dirfen nur Bauten und Anlagen erstellt werden, die dem Schutz der Tiere, den
touristischen Interessen und dem Betrieb des Tierparks dienen. Insbesondere sind
dies: Tiergehege, Aquarien, Terrarien, Stalle, Museum, Quarantane- und Behandlungs-
raume, Eingangs-, Informations-, Werk-, Futter-, Forschungs-, Schul-, Verwaltungs-
und Verkaufsraume, Kinderspielplatz, Restauration, Lagerunterkunft, Parkplatze und
Personalwohnungen.

3 Bauten und Anlagen haben sich dem Landschaftsbild sowie den speziellen Beduirfnis-
sen des Bergsturzgebietes anzupassen.

4 Wird der Tierpark oder Teile davon aufgehoben, miissen diese Areale ihrem ur-
spriinglichen Nutzungsrecht (Wald und Landwirtschaft) zugeftihrt werden.

> Die Schutzbestimmungen der ,Biotopkartierung Erweiterungsgebiet des Natur- und
Tierpark Goldau" von Forsting. ETH Thomas Burger vom Januar 1991 sind integrieren-
der Bestandteil der Pflege- und Schutzmassnahmen. Pflege und Nutzung der Waldfla-
chen erfolgt unter Anleitung des Forstdienstes und richtet sich nach den Grundsatzen
des naturnahen Waldbaus. Ein grésstmoglicher Alt- und Totholzanteil ist zu wahren,
wobei die Sicherheit der Menschen Vorrang hat.

¢ Die bestehenden Gewasser sind naturnah zu erhalten. Die Verlegung des unteren
Bachbereiches mit einem Teich ist unter Beachtung der Renaturierung vorzunehmen.

B. Erschliessung

! Alle Wege sind dem Charakter des Bergsturzgeldndes anzupassen. Linienfiihrung
und Kunstbauten sind harmonisch in das charakteristische Landschaftsbild einzufligen
und mit natlrlichen Materialien auszufiihren.

2 Es gelten die folgenden maximalen Ausbaustandards:

Haupt-Rundweg 4.00 m Breite

Fusswege und Stege 1.50 m Breite

C. Schutzzone
a) Naturschutzzone

! Die Naturschutzgebiete sind aufgrund ihrer einzigartigen Pflanzenwelt und durch die
wechselfeuchten Standorte bedingte Vergesellschaftung von Flachmoor und naturna-
hen Waldern zu erhalten.

2 Das Betreten ist nur auf den dafiir bezeichneten Fusswegen und Stegen erlaubt, vor-
behaltlich Pflegearbeiten und Kontrolltatigkeiten. Andere Nutzungsansprtiche wie Tier-
haltung oder Fassung von Quellstéssen und Bachen ist untersagt.
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b) Waldschutzzone

! Die Waldschutzzone entspricht dem bezeichneten Waldgebiet mit den natiirlich dazu-
gehdrigen Tieren.

2 Die Blocksteintriimmer, als Zeugen des Bergsturzes und die charakteristische Fels-
spalten- und Blockschuttvegetation sind zu erhalten.

3 Fusswege bis zu maximal 1.50 m Breite, die ausschliesslich dem Betrieb des Tier-
parks dienen, kdnnen bewilligt werden.

D. Tierparkzone (Bauzone)
a) Tierparkzone I

Die Tierparkzone I umfasst das Gelande des urspriinglichen Natur- und Tierparks
Goldau.

b) Tierparkzone II
! Es gelten folgende Grundmasse
TPZIla TPZIIb TPZIIc

- Vollgeschosszahl 3 2 3
- Ausnutzungsziffer 0.3 0.2

mit Gewerbenutzung 20 % 0.75
- max. Gebdudelange 40 m 30m 40 m
- max. Gebaudehdhe 11m 7 m 11m
- max. Firsthéhe 14 m 10 m 14 m
- Mehrlangenzuschlag X X X
- Empfindlichkeitsstufe III III III

2 In dieser Zone sind 300 Parkplatze fiir Motorfahrzeuge und gentigend Abstellplatze
fur Velos und Mofas zu erstellen. Bei Bedarf sind zusatzliche Parkflachen auszuweisen.
Mit Bewilligung des Gemeinderates kdnnen die Parkplatze auch ausserhalb der Tier-
parkzone II erstellt werden.

c) Tierparkzone III

! Die Tierparkzone III dient der Tierhaltung, vor allem europaischer Arten, im Freien,
in Gehegen und Stallen und der Besucherinformationen.

2 Der Charakter dieser Weide mit ihren Einzelbdumen, den verschiedenen bewachse-
nen Blécken und den trockenen bis nassen Weidepartien ist zu wahren.

3 Es gelten folgende Grundmasse:

- max. Gebaudeflache 200 m2
- max. Gebaudehohe 7 m
- max. Firsthohe 10 m
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d) Tierparkzone IV

! Die Tierparkzone 1V dient der Tierhaltung, vor allem europaischer Arten, im Wald
und in Gehegen und der Besucherinformation.

2 Das Rodungskontingent betragt maximal 10% der gesamten Waldflache, aufgeteilt
in die Zonenteile Grosswiyer (3950 m?) und Schutt (4150 m?). Ein Rodungstransfer
unter den Zonenteilen ist nicht gestattet. Wege mit einer Breite Uber 1.50 m sind dem
Rodungskontingent anzurechnen. Die Rodungsflachen sind so naturnah als méglich zu
erhalten.

3 Es gelten folgende Grundmasse:

- max. Gehegeflache 900 m?

- max. Gebaudeflache 100 m?

- max. Gebaudehohe 7m

- max. Firsthohe 10 m
Art. 38

Die Zone fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen ist fiir bestehende und kiinftige 6ffentli-
che Bauten und Anlagen bestimmt.

Art. 38a

! Die Griinzone bezweckt die Erhaltung und Schaffung von Freiflachen in Siedlungsge-
bieten und zwischen Siedlungsrdaumen sowie entlang von Waldgrenzen.

2 Sie ist von allen nicht dem Zonenzweck entsprechenden Bauten und Anlagen freizu-
halten.

Art. 38b

! In den im Zonenplan speziell bezeichneten Bauzonenflachen sind Hochbauten und
eine Verlagerung der anrechenbaren Landflache nicht gestattet.

2 Der Bau von Erschliessungsanlagen ist gestattet.

Art. 38c

! Die offene Bauzone (OB) ist bestimmt fiir eine gemischte Nutzung von 6ffentlichen
Dienstleistungen, Dienstleistungen, Wohnen und Gewerbe.

2 Es besteht Gestaltungsplanpflicht. Teilgestaltungspldne und Etappierungen sind mog-
lich.

3 Neben den allgemeinen Bedingungen sind in den Gestaltungsplanen folgende Nach-

weise zu erbringen:

- Vertraglichkeit und Einpassung der festgesetzten Nutzungsmasse mit den Nachbar-
zonen,

- Vereinbarkeit mit der Erschliessungsplanung,

- Erschliessung fiir motorisierten Verkehr, Velofahrer, Fussganger und 6ffentlichen
Verkehr.

Zone fiir offentli-
che Bauten und
Anlagen

Grlinzone

Bauzone ohne
Hochbauten

Offene Bauzone
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Art. 38d

Die Verkehrszone umfasst bestehende und geplante Verkehrsanlagen der Basis- und
Groberschliessung innerhalb der Bauzonen. Nebst diesen sind auch Moéblierungen, Be-
pflanzungen, Neben- und unterirdische Bauten sowie vorspringende Gebaudeteile zu-
lassig, sofern die Verkehrssicherheit und gute Gestaltung gewahrleistet ist. Vorbehal-
ten bleiben die Abstandsvorschriften nach Strassengesetz.

Art. 38e

Die Zone Verkehrsflache umfasst bestehende und geplante Verkehrsanlagen der Ba-
sis- und Groberschliessung ausserhalb der Bauzonen.

Art. 39

Die Landwirtschaftszone umfasst das Land, das flr die landwirtschaftliche Nutzung
oder den Gartenbau bestimmt ist.

Art. 40

! Die Skiabfahrtszone dient der Freihaltung von Geldnde fiir die Austibung des Ski-
sports.

2 Bauten, Anlagen und Terrainveranderungen, die den Skisport beeintrachtigen, sind
nicht gestattet.

3 Soweit die Zweckbestimmung der Skiabfahrtszone nicht tangiert wird, richtet sich die
zulassige Nutzung nach der Grundzone (z.B. Landwirtschaftszone, Bauzone etc.).

* Der Freihaltebereich darf bei der anrechenbaren Landflache fiir die Berechnung der
Ausnutzungsziffer bertcksichtigt werden.

Art. 41

Jene Gebiete, die keiner Zone zugewiesen werden, bilden das librige Gemeindegebiet.

Art. 42

! Die Bezeichnung von Reservegebieten hat Richtplancharakter. Sie bedeutet, dass der
Gemeinderat bei ausgewiesenem Bedarf und anhaltender Eignung (Art. 15 des Bun-
desgesetzes Uber die Raumplanung) der Gemeindeversammlung eine Bauzonen- oder
andere Nutzungserweiterung primar in Reservegebieten vorschlagen soll. Die Forstge-
setzgebung resp. das Waldareal geht den bezeichneten Reservegebieten vor.

2 Die im Zonenplan bezeichneten Reservegebiete stellen rechtlich tibriges Gemeinde-
gebiet dar. Die Umwandlung in eine Nutzungszone hat nach dem im kantonalen Recht
vorgesehenen Verfahren fiir den Erlass von Zonenpldnen zu erfolgen. Ein Anspruch
auf Umwandlung besteht nicht.

Art. 43

Der Schutz der Schutzobjekte mit Schutzzonen oder anderen geeigneten Massnahmen
wird in einer separaten Schutzverordnung geregelt.

Verkehrszone

Verkehrsflache

Landwirtschafts-
zone

Skiabfahrtszone

Ubriges Gemein-
degebiet

Reservegebiet

Schutzzonen

17



V. Gestaltungspladne

Art. 44
! In allen Bauzonen kdnnen Gestaltungspldne erlassen werden, sofern folgende Min- Voraussetzungen
destflachen gegeben sind:
a) Kernzone 1 und 2 Arth, Kernzone 1500 m?
b) librige Bauzonen 3000 m?

2 Wo offentliche Interessen es erfordern, kann der Gemeinderat fiir uniiberbaute Ge-
biete von mindestens 5000 m? einen Gestaltungsplan verlangen.

3 Der Erlass eines Gestaltungsplanes setzt eine bessere Nutzung und Gestaltung ge-
genliber der Normalbauweise voraus. Dies trifft namentlich zu, wenn nebst den im

§ 24 Abs. 3 des Planungs- und Baugesetzes genannten Vorteile folgende Kriterien er-
fullt sind:

a) vorzugliche architektonische Gestaltung und gute Einfligung in die Umgebung;
b) preisglinstiger Wohnraum flir Familien;
c) besondere Massnahmen zur Steigerung der Wohnhygiene;

d) gestaltete Kinderspielflachen von mindestens 15% der zu Wohnzwecken genutzten
Geschossflachen;

e) sichere und verkehrsberuhigende Erschliessung;

f) mindestens die Halfte der Abstellflachen fiir Motorfahrzeuge unter Terrain;
g) grosszlgige und zweckmassige Gestaltung der Umgebung und Bepflanzung;
h) Massnahmen zur Abfallwiederverwertung.

Art. 45

! Der Gestaltungsplan muss beinhalten: Inhalt
a) den nachgefiihrten Katasterplan im Massstab 1:500 mit Einmeter-Héhenkurven;

b) einen Plan mit den Mantel- und Hohenbegrenzungslinien sowie Angaben tber die
generellen Grundrisse der Bauten;

¢) einen Plan Uber die Verkehrserschliessung mit Angaben Uber die Abstellflachen fiir
Motorfahrzeuge;

d) Vorschriften Uber die Abstande;
e) Angaben Uber die Gliederung und Gestaltung der Bauten;
f) Angaben Uber die Versorgung und Entsorgung;

g) Angaben Uber die Gestaltung der Umgebung, der Frei- und Spielflachen sowie die
Bepflanzung;

h) ein Reglement mit den Sonderbestimmungen, namentlich den anrechenbaren Ge-
schossflachen.

2 Der Gemeinderat kann in besonderen Fallen weitere Unterlagen geméss Art. 48
Abs. 4 verlangen.
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Art. 46

Erflllt der Gestaltungsplan die Voraussetzungen des Art. 44, sind folgende Abweichun-
gen von den Bauvorschriften zulassig:

a) Erhoéhung der Ausniltzungsziffer um hochstens 20 Prozent;

b) Erh6hung der Geschosszahl um ein Geschoss und der Gebaude- und Firsthohe um
maximal 2.70 m, ausgenommen in den Zonen W1 und W2;

¢) Erh6éhung der Gebaudeldange um maximal 30 Prozent.

d) In den Kernzonen 1 und 2 Arth gelten fiir Abweichungen die Voraussetzungen ge-
mass Art. 31f. In Gestaltungspldnen ist keine weitere Erh6hung der Vollgeschosse
zulassig.

VI. Baubewilligungsverfahren und Baukontrolle

Art. 47

! Der Gemeinderat ist unter Vorbehalt der Zustandigkeit der Baukommission Bewilli-
gungsbehorde fiir alle Baugesuche.

2 Die Baukommission ist Bewilligungsbehorde fiir:
a) Baugesuche im vereinfachten Verfahren gemass § 79 PBG;
b) das Meldeverfahren gemdss § 75 Abs. 6 PBG.

Art. 48

! Das Baugesuch ist auf amtlichem Formular mit folgenden Beilagen der Bauverwal-
tung einzureichen:

a) ein vom Geometer nachgeflihrter und unterzeichneter Katasterplan mit eingetrage-
nen Massen des Baukdrpers samt Grenz- und Gebdudeabstanden mit mindestens
einem Fixpunkt;

b) Grundrissplane aller Geschosse mit Eintrag der Zweckbestimmung, Gebaude-
schnitte und Fassadenpldne im Massstab 1:100 mit bestehenden und neuen Ter-
rainlinien, den notwendigen, auf den Fixpunkt bezogenen H6henkoten am Bau;

¢) Kanalisations- und Erschliessungsplane mit Angabe der Abstellplatze fir Motorfahr-
zeuge und Fahrrader im Massstab 1:100;

d) Berechnung der Ausniitzungsziffer und des kubischen Inhalts nach SIA;
e) besondere Gesuchsunterlagen gemass kantonalem und eidgendssischem Recht.

2 Bei Um-, An- und Aufbauten sind bestehende Bauteile schwarz, neu zu erstellende
rot und abzubrechende gelb darzustellen.

3 Bei Umbauten muss aus den Planen der Zustand der betreffenden Bauteile vor und
nach dem Umbau ersichtlich sein.

“ Die Bewilligungsbehdrde kann in besonderen Fallen weitere Unterlagen, namentlich
ein geologisches Gutachten, Schattenwurfdarstellungen, aktueller Grundbuchauszug
ohne Grundpfandrechte, Angaben Uber Anschlusspartien benachbarter Fassaden so-
wie ein Modell verlangen. Im Weiteren ist sie berechtigt, unter Anzeige an die Bau-
herrschaft und zu Lasten derselben, solche Unterlagen selbst einzuholen oder Fach-
leute beizuziehen.

> Das Baugesuch und die Beilagen sind vom Bauherrn, vom Grundeigentiimer und
vom Planverfasser zu unterzeichnen. Die Unterlagen und Plane sind gefalzt, auf das
Format A4, einzureichen.

Ausnahmen von
den Bauvor-
schriften

Zustandigkeit

Baugesuch
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Art. 49

! Die Bewilligungsbehorde erhebt fiir die Behandlung von Bau- und Vorentscheidgesu-
chen, die Baukontrolle sowie den Entscheid tber Einsprachen Geblihren.

2 Der Gemeinderat erlasst hierfiir eine Geblihrenordnung.

Art. 50

! Die Bewilligungsbehorde sorgt fiir die Einhaltung der Bauvorschriften. Sie und die
von ihr bezeichneten Organe sind berechtigt, Baukontrollen durchzufiihren. Hierflir
sind rechtzeitig anzuzeigen:

a) Schnurgertst

b) Kanalisationsanlagen vor dem Zudecken
c) Rohbau

d) Fertigstellung vor dem Bezug.

2 Die Baukontrolle hat innert niitzlicher Frist nach eingegangener Anzeige zu erfolgen.
Die Behebung gerligter Mangel ist erneut anzuzeigen und zu kontrollieren.

VII. Schluss- und Ubergangsbestimmungen

Geblihren

Baukontrolle

Art. 51

! Nach der Genehmigung durch den Regierungsrat bestimmt der Gemeinderat das Da- Inkrafttreten

tum des Inkrafttretens und publiziert dieses vorgangig im Amtsblatt.

2 Das Reglement findet auf alle Baugesuche Anwendung, die nach dem Inkrafttreten

eingereicht werden.

3 Die bisherigen Quartiergestaltungspldne bleiben in Rechtskraft.

4 Mit Inkrafttreten dieses Reglementes wird das Baureglement fiir das Rigi-Gebiet inkl.

der Sonderzonen I und II der Gemeinde Arth vom 11. Oktober 1974 und das Baureg-

lement der Gemeinde Arth vom 3. Juli 1978 aufgehoben.
An der Urnenabstimmung angenommen am 8. Dezember 1991
1. Anderung (Art. 30, Art. 37, TZP Grosswiyer und Schutt)
an der Urnenabstimmung angenommen am 15. Juli 1995
2. Anderung (Baureglements-Anpassungen 1997/1998)
an der Urnenabstimmung angenommen am 26. November 2000
3. Anderung (Art. 30, 38c, offene Bauzone) am 9. Februar 2003
4. Anderung (Anpassung Art. 47 - 50, Zustandigkeit neu) am 8. Februar 2004
5. Anderung (Anpassung Art. 30 und 36a, neue Bauzonen) am 24. Februar 2008
6. Anderung (Anpassung Art. 28a, 51 Abs. 1) am 19. Mai 2019
7. Anderung (Anpassung Art. 3, Art. 4, Art. 7, Art. 28, Art. 30,
Art. 31, Art. 31b, Art. 31c, Art. 31d, Art. 31e, Art. 31f, Art. 44, Art. 46) am 12. Mérz 2023
8. Anderung (Anpassung Art. 30, Art. 38d, Art. 38¢) am 3. Marz 2024
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Vom Regierungsrat des Kantons Schwyz genehmigt

mit Beschluss Nr.
mit Beschluss Nr.
mit Beschluss Nr.
mit Beschluss Nr.

. 604/2003

mit Beschluss Nr

mit Beschluss Nr.
mit Beschluss Nr.
mit Beschluss Nr.
mit Beschluss Nr.

mit Beschluss Nr.

33/1993
465/1996
593/2001
1453/2001

995/2004
717/2008 (unter Auflagen, welche Zonenplan betreffen)
523/2019
133/2024
538/2024

am

am

am

am

am

am

am

am

am

am

5. Januar 1993

12. Mérz 1996

8. Mai 2001

20. November 2001
13. Mai 2003

6. Juli 2004

24. Juni 2008

20. August 2019
20. Februar 2024
2. Juli 2024
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Ein - und Ausfahrten
Art. 19 BauR

AN

Abbildung 1
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keine Sichtbehinderung
G Geflle

R Radius min. 4.0 m

Trottoir




Ausniitzungsziffer
(anrechenbare Landflache)

Abbildung 2
Art. 21 BauR
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Parzellengrenze
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proj. Verbreiterung

proj. Trottoir
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Uferlinie

Fussweg

Gewasserabstand
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Ausniitzungsziffer (AZ) Abbildung 3

Art. 21 BauR

a) Anrechenbare
Bruttogeschossflache

Dachgeschoss
anrechenbar ab
1.5 m Raumhohe

anrechenbare
Bruttogeschossflache

Vollgeschoss

anrechenbare
Landflache

Untergeschoss

b) Berechnungsbeispiel
einer AZ

Anrechenbare Bruttogeschossflachen:

Dachgeschoss: 50 m?2
Vollgeschoss: 100 m?
Untergeschoss: 40 m?
Total: 190 m?
Anrechenbare Landfl4che: 475 m?
Ausnitzungsziffer:

anrechenbare Bruttogeschossflache 190 m?

anrechenbare Landflache 475 m?



Geschosszahl und Terraingestaltung Abbildung 4
Art. 22 BauR

Geschosszahl:
Dachgeschoss
*Ausbau max. 75% NG

Anrechenbar tiber /
1.5 m Raumhohe

Volgeschoss /////// *'

Untergeschoss
*Ausbau max. 60% /

Beispiel Untergeschoss

|
|
*60% |
|

NN\ Anrechenbare Geschossflache
* bei Uberschreitung von 60 % = Vollgeschoss

— gewachsenes / gestaltetes Terrain



Ein - und Ausfahrten Abbildung 5

Art. 23 BauR
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FM2 FM6
FM2

GH Gebaudeldnge
FH Firsthohe
FM Fassadenmitte (ausgemittelt auf gewachsenem Boden)

7/// gewachsener Boden



Gebaudeldange Abbildung 6
Art. 24 BauR

Hauptfassade
W ______ 0 /7

I

I

I

y |< Gebaudeldnge —
Mehrlangenzuschlag / Flachenausgleich Abbildung 7
Art. 24 BauR
o o
G
//
MZ
G
G
.............................. F1ococosmosnss
M2 SGLEGEGIGEGE F2 PGLEGEGE
//
G
O O
M
L
!
G Grenzabstand L Gebaudelange > 22 m
M Mehrlénge Mz Mehrlangenzuschlag = M
4

Flachenausgleich F1> F2



Grenzabstand / Gebaudeabstand
PBG § 59 - § 63

Abbildung 8

*2.00m

Balkon, Erker
— — Dachvorsprung

Einzuhaltender Grenzabstand
G Grenzabstand
GA Gebaudeabstand

* Uberbreite Balkon 2.00 m - 1.50 m = 0.50 m
Gg Grenzabstand + 0.50 m




	D_20251031_BauR ohne Anhang
	Y_20250221_BauR_Skizzen Anhang
	Pläne und Ansichten
	Baureglement Arth_Skizzen-Abb. 1
	Baureglement Arth_Skizzen-Abb. 2
	Baureglement Arth_Skizzen-Abb. 3
	Baureglement Arth_Skizzen-Abb. 4
	Baureglement Arth_Skizzen-Abb. 5
	Baureglement Arth_Skizzen-Abb. 6
	Baureglement Arth_Skizzen-Abb. 8



